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Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване -
Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata -
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4. 2024/0005/DK - C10A - Fischerei

5. Beschluss über die erweiterte Herstellerverantwortung für kunststoffhaltige Fanggeräte

6. Fanggeräte

7.

8. Der Entwurf sieht vor, dass Hersteller, die kunststoffhaltige Fanggeräte in Verkehr bringen, sich selbst oder ihren
Vertreter in ein Herstellerregister eintragen, einschließlich der Eintragung bestimmter Angaben, vgl. §§ 3 bis 9 des
Entwurfs. Außerdem sind Hersteller verpflichtet, eine Gebühr für die Eintragung im Register zu entrichten, vgl. § 39
Absatz 1 des Entwurfs.

Der Entwurf sieht ferner vor, dass Hersteller Angaben über die Mengen an kunststoffhaltigen Fanggeräten, die in Verkehr
gebracht (oder voraussichtlich in Verkehr gebracht) werden, sowie bestimmte Angaben über die Mengen an alten
kunststoffhaltigen Fanggeräten, die zurückgenommen und als Abfälle behandelt werden, melden müssen, vgl. §§ 25-29
des Entwurfs. Die Meldungen werden an die für das Herstellerregister zuständige Stelle (Dansk Producentansvar)
übermittelt.

Des Weiteren ist im Entwurf die Einrichtung von Kollektivsystemen vorgesehen, damit die in § 30 Absatz 1 des Entwurfs
genannten Verpflichtungen der Hersteller auf das Kollektivsystem übertragen werden können, vgl. § 32 Absatz 1 des
Entwurfs.

„Hersteller“ ist in § 2 Nummer 16 des Entwurfs definiert. „Kollektivsysteme“ sind in § 2 Nummer 9 des Entwurfs definiert.

Darüber hinaus enthält der Entwurf Bestimmungen über die Sammlung von kunststoffhaltigen Fanggeräten durch
Hersteller, die Sicherheit und Selbstüberwachung der Hersteller, Kollektivsysteme und deren
Selbstüberwachungsverfahren, Informationen für die Endnutzer, Gebühren für das Zuteilungssystem und die Verwaltung,
die Aufbewahrung von Dokumenten durch Dansk Producentansvar, die administrative Zusammenarbeit zwischen Dansk
Producentansvar und der dänischen Umweltschutzbehörde, die Überwachung, Beschwerden und Sanktionen.

9. Mit dem Entwurf soll eine erweiterte Herstellerverantwortung für in Dänemark in Verkehr gebrachte kunststoffhaltige
Fanggeräte eingeführt werden. Der Entwurf wurde gemäß Artikel 8 Absatz 8 der Richtlinie (EU) 2019/904 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter
Kunststoffprodukte auf die Umwelt erstellt.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Es sind keine Grundlagentexte verfügbar

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein
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SPS-Aspekt: Nein
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